
Vergnügungssteuersatzung 
 

der Gemeinde Bohmte 
 

Aufgrund der §§ 10, 11, 58 und 111 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes 
(NKomVG) i. d. F. vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch Artikel 
2 des Gesetzes vom 20. Juni 2018 (Nds. GVBl. S. 113) und der §§ 1, 2 und 3 des Niedersäch-
sischen Kommunalabgabengesetzes i. d. F. vom 20. April 2017 (Nds. GVBl. Nr. 7/2017 S. 121) 
hat der Rat der Gemeinde Bohmte in seiner Sitzung am 28.03.2019 folgende Satzung, zuletzt 
geändert durch die Änderungssatzung vom 12.12.2019, beschlossen: 
 

§ 1 
Steuergegenstand 

 
Die Gemeinde erhebt Vergnügungssteuer für die folgenden im Gemeindegebiet veranstalteten 
Vergnügungen gewerblicher Art: 
 

1. Tanz- und karnevalistische Veranstaltungen; 
2. Veranstaltungen von Schönheitstänzen, Schaustellungen von Personen und Darbie-

tungen ähnlicher Art; 
3. Filmveranstaltungen und –vorführungen sowie jede ähnliche mit technischen Hilfsmit-

teln erzeugte oder wiedergegebene Darstellung von pornografischen und ähnlichen 
Filmen und Bildern; 

4. das Ausspielen von Geld oder Gegenständen in Spielclubs, Spielcasinos und ähnli-
chen Einrichtungen; 

dender Betrieb von Spiel-, Geschicklichkeits- und Unterhaltungsapparaten -–geräten und -au-
tomaten (einschl. der Apparate, Geräte und Automaten zur Ausspielung von Geld und Gegen-
ständen (Spielgeräte) sowie Musikautomaten, ausgenommen Spielgeräte für Kleinkinder) in 
Spielhallen, Gaststätten, Vereinsräumen, Kantinen und an anderen Orten, die der Öffentlich-
keit im Satzungsgebiet zugänglich sind, Steuergegenstand ist jeweils das einzelne Gerät.; 

5. die entgeltliche Benutzung von elektronischen multifunktionalen Bildschirmgeräten in 
Spielhallen, ähnlichen Unternehmen i. S. v. § 33 i GewO und an allen anderen Aufstel-
lorten, soweit sie der Öffentlichkeit im Satzungsgebiet zugänglich sind, die das Spiel 
am Einzelgerät oder durch die Vernetzung mit anderen öffentlichen Geräten (LAN) o-
der im Internet ermöglichen.  

6. Catcher-, Ringkampf- und Boxkampfveranstaltungen, wenn Personen auftreten, die 
solche Kämpfe berufs- oder erwerbsmäßig ausführen. 

§ 2 
Steuerfreie Veranstaltungen 

 
(1) Von der Steuer sind befreit 

1. Veranstaltungen, die von kulturellen Organisationen oder Filmclubs durchgeführt 
werden, wenn der Zweck der Veranstaltung ausschließlich in der Darstellung kul-
tureller, wissenschaftlicher oder künstlerischer Bildungsfragen und in der Diskus-
sion oder Belehrung darüber besteht; 

2. Veranstaltungen, die in der Zeit vom 29. April bis 02. Mai aus Anlass des 01.05. 
von politischen oder gewerkschaftlichen Organisationen, von Behörden oder von 
Betrieben durchgeführt werden; 

3. Veranstaltungen, deren Ertrag ausschließlich und unmittelbar zu mildtätigen, kirch-
lichen oder gemeinnützigen Zwecken verwendet wird, wenn der Zweck bei der An-
meldung nach § 13 angegeben worden ist. 

(2) Bei Veranstaltungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 3 ist die Steuerfreiheit durch die Vorlage des 
Freistellungsbescheides zu belegen. 

 
 

§ 3 



Steuerschuldner 
 

(1) Steuerschuldner ist bei Spielgeräten i. S. v. § 1 Nrn. 5 und 6 derjenige, dem die Ein-
nahmen zufließen. 

(2) Steuerschuldner ist auch 
a. der Besitzer der Räumlichkeiten, in denen die Spielgeräte im Sinne von § 1 

aufgestellt sind, wenn er für die Gestattung der Aufstellung ein Entgelt oder 
sonstigen Vorteil erhält. 

b. der wirtschaftliche Eigentümer der Spielgeräte im Sinne von § 1 Nrn. 5 und 6. 
(3) Steuerschuldner i. S. v. § 1 Nrn. 1 bis 4 und 7 ist der Unternehmer der Veranstaltung. 

Als Unternehmer der Veranstaltung gilt auch der Inhaber der Räume oder Grundstü-
cke, in denen die Veranstaltung stattfindet, wenn er im Rahmen der Veranstaltung 
Speisen oder Getränke verkauft oder unmittelbar an den Einnahmen oder dem Ertrag 
aus der Veranstaltung beteiligt ist. 

(4)(3) Die Steuerschuldner sind Gesamtschuldner i. S. d. § 44 Abgabenordnung (AO) 
i. V. m. § 11 Abs. 1 Nr. 2b NKAG. 

 
§ 4 

Steuerform 
 

(1) Die Steuer ist für jede Veranstaltung gesondert zu berechnen. 
Die Steuer wird als Kartensteuer (§§ 5-8), als Spielgerätesteuer (§ 95), als Pauschsteuer 
(§ 12) oder als Steuer nach der Roheinnahme (§ 13)) erhoben. 
(2) In der Form der Kartensteuer wird die Steuer erhoben, sofern und soweit die Teilnahme 

an der Veranstaltung von der Lösung von Eintrittskarten oder sonstigen Ausweisen 
abhängig gemacht ist, es sei denn, dass die Steuer als Pauschsteuer oder nach der 
Roheinnahme zu erheben ist. 

(3) Nach der Roheinnahme wird die Steuer erhoben, wenn die Voraussetzungen für die 
Erhebung in der Form der Pauschsteuer nicht gegeben sind und entweder auch die 
Voraussetzungen für die Erhebung in der Form der Kartensteuer nicht gegeben sind 
oder die Durchführung der Kartensteuer nicht hinreichend überwacht werden kann. 

 
Kartensteuer 

§ 5 
Steuermaßstab 

 
(1) Die Kartensteuer ist nach dem auf der Karte angegebenen Preis zu berechnen. Sie ist 

nach dem tatsächlichen Entgelt zu berechnen, wenn dieser höher oder nachweisbar 
niedriger ist. 

(2) Entgelt ist die gesamte Vergütung, die für die Teilnahme an der Veranstaltung gefordert 
oder geleistet wird. Zum Entgelt gehören auch die etwa gesondert geforderte Steuer 
und die Vorverkaufsgebühr.  

(3) Sind in dem auf der Karte angegebenen Preis oder in dem Entgelt Beträge für Speisen 
oder Getränke enthalten, so sind diese Beträge nach den in Betrieben vergleichbarer 
Art üblichen Sätzen außer Ansatz zu lassen. 

(4) Teile des auf der Karte angegebenen Preises oder des Entgeltes bleiben außer Ansatz, 
wenn sie zu einem Drittel einem von der Gemeinde als förderungswürdig anerkannten 
Zweck zufließen. 

§ 6 
Ausgabe von Eintrittskarten 

 
(1) Eintrittskarten müssen mit fortlaufenden Nummern und Steuerstempel versehen sein, 

die Veranstaltung kennzeichnen sowie das Entgelt oder die Unentgeltlichkeit angeben. 
(2) Wird für die Teilnahme an einer Veranstaltung ein Eintrittsgeld erhoben, so ist der Un-

ternehmer verpflichtet, an alle Personen, denen der Zutritt gestattet wird, Eintrittskarten 
oder sonstige Ausweise auszugeben. Die entwerteten Karten sind den Teilnehmern zu 
belassen und von diesen der Gemeinde auf Verlangen vorzuzeigen. 



(3) Der Unternehmer hat der Gemeinde vor der Veranstaltung die Eintrittskarten vorzule-
gen, die dazu ausgegeben werden sollen. Die Karten müssen bei der Gemeinde ab-
gestempelt werden, wenn sie nicht von einer Vertragsdruckerei der Gemeinde gedruckt 
worden sind. 

(4) Über die ausgegebenen Karten hat der Unternehmer für jede Veranstaltung einen fort-
laufenden Nachweis zu führen. Die nicht ausgegebenen Karten sind drei Monate auf-
zubewahren und der Gemeinde auf Verlangen vorzulegen. 

(5) Die Gemeinde kann Ausnahmen von den Abs. 1 – 4 zulassen. 
§ 7 

Steuersätze 
 

Die Steuer beträgt 
1. bei Tanz- und karnevalistischen Veranstaltungen (§ 1 Nr. 1) 10 v. H. 
2. bei Filmvorführungen (§ 1 Nr. 3)     30 v. H. 
3. in allen anderen Fällen (§ 1 Nr. 2,4 und 7)    20 v. H. 
des Eintrittspreises oder Entgelts (einschließlich Umsatzsteuer). Ist das Entgelt höher als 
der Eintrittspreis, erfolgt eine Berechnung nach dem Entgelt (gesamte Vergütung, die vor, 
während oder nach der Veranstaltung für die Teilnahme erhoben wird).  

 
§ 8 

Entstehung, Festsetzung und Fälligkeit der Steuerschuld 
 

(1) Die Steuer entsteht mit Beginn der Veranstaltung. 
(2) Über die ausgegebenen Karten ist innerhalb von drei Tagen nach der Veranstaltung 

mit der Gemeinde abzurechnen. Die Abrechnung gilt als Steuererklärung. Die Ge-
meinde kann andere Abrechnungszeiträume zulassen. 

(3) Die Gemeinde setzt die Steuer fest und gibt sie dem Steuerschuldner bekannt. Die 
Steuer mindert sich nach der Zahl und dem Preis derjenigen Karten, die gegen Erstat-
tung zurückgenommen worden sind. 

(4) Soweit die Gemeinde nichts anderes vorschreibt, ist die Steuer innerhalb von zwei Wo-
chen nach der Bekanntgabe an den Steuerschuldner fällig. 

Pausch- und Spielgerätesteuer 
 

§ 59 
Spielgerätesteuer 

 
(1) Bei der Spielgerätesteuer ist die Bemessungsgrundlage das monatliche Einspiel-

ergebnis des jeweiligen Spielgerätes. Eine Aufrechnung mit negativen Einspieler-
gebnissen anderer Geräte sowie anderer Zeiträume ist nicht zulässig. Das negative 
Einspielergebnis eines Gerätes ist mit dem Wert 0,00 € anzusetzen. Abweichend 
davon werden Spielgeräte ohne Gewinnmöglichkeit pauschal besteuert.  

(2) Als Einspielergebnis gilt bei Spielgeräten mit Gewinnmöglichkeit und manipulati-
onssicherem Zählwerk die Bruttokasse. Sie errechnet sich aus der elektronisch ge-
zählten Kasse (inkl. der Veränderungen der Röhreninhalte, abzüglich Nachfüllun-
gen, Falschgeld und Fehlgeld). 

(3) Spielgeräte mit manipulationssicheren Zählwerken sind Geräte, deren Software die 
Daten lückenlos und fortlaufend aufzeichnen, wie z. B. Aufstellungsort, Gerätenum-
mer, Gerätenamen, Zulassungsnummer, fortlaufende Nummer des jeweiligen Aus-
drucks, Datum der letzten Kassierung, elektronisch gezählte Kasse, Röhreninhalte, 
Auszahlungsquoten, tägliche Betriebsstunden, tägliche Spielzeit am Gerät, Anzahl 
der entgeltpflichtigen Spiele, Freispiele usw. 

(4) Bei Spielgeräten ohne Gewinnmöglichkeit ist die Anzahl und Art der Spielgeräte 
Bemessungsgrundlage.  



(5) Hat ein Spielgerät mehrere Spiel-, Geschicklichkeits- oder Unterhaltungseinrich-
tungen, die unabhängig voneinander oder zugleich ganz oder teilweise nebenei-
nander entgeltpflichtig bespielt werden können, so gilt jede dieser Einrichtungen 
als Spielgerät.  

(6) Der Steuerschuldner hat alle Unterlagen, aus denen die Bemessungsgrundlagen 
hervorgehen, entsprechend den Bestimmungen der Abgabenordnung aufzube-
wahren.  

(7) Die Bediensteten der Gemeinde Bohmte sind berechtigt, alle steuerlich relevanten 
Sachverhalte und Unterlagen zu prüfen. Die Regelungen der §§ 193-199 Abgaben-
ordnung finden entsprechende Anwendung.  

 
§ 69a 

Steuersätze 
 

(1) Bei Spielgeräten entsprechend den Fällen des § 95 Abs. 2 beträgt der Steuersatz 
20 % des Einspielergebnisses. 

(2) Bei den Spielgeräten entsprechend den Fällen des § 95 Abs. 4 (Geräte ohne Ge-
winnmöglichkeit) beträgt der Steuersatz je angefangenen Kalendermonat für jedes 
Gerät: 

a. Musikautomaten:        18 € 
b. Gewalt- und kriegsverherrlichende Unterhaltungsspielgeräte:          200 € 
c. Sonstige Geräte ohne Gewinnmöglichkeit: 

i. aufgestellt in Gaststätten, Kantinen oder ähnlichen Räumen: 18 € 
ii. aufgestellt in Spielhallen:      42 € 

 
§ 710 

Steuererklärung und Steuerfestsetzung 
 

(1) Der Steuerschuldner hat bei einer Besteuerung nach § 95 Abs. 2 innerhalb von 10 
Kalendertagen nach Ablauf des Erhebungszeitraumes (Kalendermonat) eine Steu-
ererklärung auf einem vorgeschriebenen Vordruck abzugeben. 

(2) In den Fällen der Besteuerung nach dem Einspielergebnis handelt es sich bei der 
Steuererklärung um eine Steueranmeldung i. S. d. § 11 NKAG i. V. m. § 150 Abs. 
1 Satz 3 und 168 der Abgabenordnung. In diesen Fällen hat der Steuerschuldner 
die Steuer selbst zu berechnen. Die unbeanstandete Entgegennahme der Steuer-
anmeldung gilt als Steuerfestsetzung unter dem Vorbehalt der Nachprüfung. Ein 
separater Steuerbescheid wird in diesem Fall nicht erteilt. 

(3) In den Fällen der Besteuerung nach § 59 Abs. 4 wird die Steuer durch schriftlichen 
Bescheid festgesetzt.  

(4) Gibt der Steuerschuldner seine Steuererklärung nicht, nicht rechnerisch richtig, 
nicht rechtzeitig oder vollständig ab, so wird die Steuer durch schriftlichen Bescheid 
festgesetzt. Dabei kann von den Möglichkeiten der Schätzung der Bemessungs-
grundlage und der Festsetzung von Verspätungszuschlägen nach den Vorschriften 
der Abgabenordnung Gebrauch gemacht werden.  

(5) Bei Geräten mit Gewinnmöglichkeit sind den Steuererklärungen die Zählwerkaus-
drucke für den Besteuerungszeitraum beizufügen. Diese Nachweise müssen alle 
Informationen enthalten, welche für die Steuerberechnung erforderlich sind und 
diese nachvollziehbar macht. Darüber hinaus müssen Hersteller, Gerätename, Ge-
räteart/-typ, Gerätenummer, Zulassungsnummer, fortlaufende Nummer und Datum 
des aktuellen Zählwerkausdrucks, enthalten sein.  

(6) Tritt am selben Veranstaltungsort im Laufe eines Erhebungszeitraums an die Stelle 
eines Apparates/Gerätes/Automaten ohne Gewinnmöglichkeit ein gleichartiges/r 
Apparat/Gerät/Automat, so wird die hierfür festzusetzende Steuer für den Erhe-
bungszeitraum nur einmal erhoben.  



 
§ 810a 

Erhebungszeitraum 
 

Bei Geräten i. S. v. § 1 Nr. 5 und 6 ist Erhebungszeitraum der Kalendermonat.  
 

§ 910b 
Entstehung und Fälligkeit des Steueranspruchs 

 
(1) Bei der Aufstellung von Spielgeräten nach § 1 Nrn. 5 und 6 entsteht der Steueran-

spruch mit der Inbetriebnahme.  
(2) In den Fällen der Besteuerung als Spielgerätesteuer nach § 59 Abs. 2 ist die Steuer 

bis zum 15. Kalendertag des auf den Erhebungszeitraum folgenden Kalendermo-
nats zu entrichten.  

(3) In den Fällen der Besteuerung nach § 95 Abs. 4 ist die Steuer am 15. des folgenden 
Kalendermonats fällig. Auf Antrag kann die Gemeinde eine vierteljährliche Fälligkeit 
für das 1. bis 4. Vierteljahr zum 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11. eines Jahres ge-
statten.  

 
§ 11 

Pauschsteuer nach der Größe des benutzten Raumes 
 

(1) Für Veranstaltungen, die im Wesentlichen der Gewinnerzielung aus der Verabreichung 
von Speisen und Getränken dienen, oder wenn die Voraussetzungen für die Erhebung 
der Kartensteuer nicht gegeben sind oder wenn die Durchführung der Kartensteuer 
nicht hinreichend überwacht werden kann, oder wenn sich bei der Erhebung in der 
Form der Pauschsteuer ein höherer Steuerbetrag ergibt, wird die Steuer nach der 
Größe des benutzten Raumes erhoben. 

(2) Die Größe des Raumes wird festgestellt nach der Fläche der für die Vorführung und 
Zuschauer bestimmten Räume einschließlich Ränge, Logen und Galerien, Wandgän-
gen und Erfrischungsräumen, aber ausschließlich der Bühnen- und Kassenräume, der 
Kleiderablage und Aborte. Findet die Veranstaltung ganz oder teilweise im Freien statt, 
so sind von den im Freien gelegenen Flächen nur die für die Vorführung und die Zu-
schauer bestimmten Flächen einschließlich der dazwischen gelegenen Wege und an-
grenzenden Veranden, Zelte und ähnliche Einrichtungen anzurechnen. 

(3) Die Steuer beträgt 1,00 €, bei den in § 1 Nr. 2 bezeichneten Veranstaltungen 1,00 € 
für jede angefangenen 10 qm Veranstaltungsfläche. Für die im Freien gelegenen Teile 
der Veranstaltungsfläche werden 50 v. H. dieser Sätze in Ansatz gebracht. 

(4) Bei Veranstaltungen, die über den Eintritt der allgemeinen Sperrzeit hinausgehen, ver-
doppelt sich die Steuer. Bei Veranstaltungen, die mehrere Tage dauern, wird die 
Steuer für jeden angefangenen Tag besonders erhoben. 

(5) Die Steuer entsteht mit Beginn der Veranstaltung. Im Übrigen gilt § 8 entsprechend. 
§ 12 

Steuer nach der Roheinnahme 
 

(1) Für die Steuer nach der Roheinnahme gelten die für die Kartensteuer maßgeblichen 
Sätze. 

(2) Die Steuer entsteht mit Beginn der Veranstaltung. Im Übrigen gelten § 5 Abs. 4 sowie 
§ 8 Abs. 3 und 4 entsprechend. 

 
§ 103 

Anzeige- und Aufbewahrungspflicht 
 

(1) Vergnügungen, die in der Gemeinde veranstaltet werden, sind bei der Gemeinde spä-
testens drei Werktage vorher anzumelden. 



(2) Zur Anmeldung sind der Unternehmer der Veranstaltung und der Inhaber der dazu be-
nutzten Räume oder Grundstücke verpflichtet. 

(3) Bei Veranstaltungen einzelner Unternehmer kann die Gemeinde eine einmalige An-
meldung für eine Reihe von Veranstaltungen für ausreichend erklären. 

(4)(1) In den Fällen des § 1 Nrn. 5 und 6 ist die Inbetriebnahme eines Apparates, 
Gerätes oder Automaten in einer Gaststätte, einem Vereinsraum, einer Kantine oder 
in einem anderen der Öffentlichkeit zugänglichen Ort unverzüglich schriftlich anzuzei-
gen. Als Inbetriebnahme gilt die erste Aufstellung des Gerätes, wenn der Gemeinde 
entgegenstehende Umstände nicht unverzüglich mitgeteilt worden sind. Die Anmel-
dung gilt für die gesamte Betriebszeit dieses und eines im Austausch an seine Stelle 
tretenden gleichartigen Gerätes. Die Außerbetriebnahme des angemeldeten Gerätes 
oder des Austauschgerätes ist unverzüglich zu melden; andernfalls gilt als Tag der 
Außerbetriebnahme frühestens der Tag der Meldung. Tritt im Laufe eines Kalendermo-
nats an die Stelle eines der in § 59 genannten Apparate, Geräte und Automaten im 
Austausch ein gleichartiges Gerät, so gilt für die Berechnung und Entrichtung der 
Steuer das ersetzte Gerät als weitergeführt. 

(5)(2) Der Steuerschuldner hat alle Unterlagen, aus denen die Bemessungsgrundla-
gen hervorgehen, entsprechend den Bestimmungen des § 147 AO aufzubewahren. 

 
 

§ 114 
Vorverlegung der Fälligkeit, Sicherheitsleistung 

 
Die Gemeinde kann die Leistung einer Sicherheit in der voraussichtlichen Höhe der Steu-
erschuld verlangen, wenn die Durchsetzung des Steueranspruchs gefährdet erscheint. 
 

 
§ 125 

Steueraufsicht und Prüfungsvorschriften 
 

(1) Die Gemeinde Bohmte ist berechtigt zur Nachprüfung der Steuererklärung (Steueran-
meldung) und zur Feststellung von Steuertatbeständen die Aufstellorte zu betreten, 
Geschäftsunterlagen einzusehen und die Vorlage aktueller Zählwerkausdrucke zu ver-
langen. 

(2) Die Gemeinde Bohmte ist berechtigt, Außenprüfungen nach den §§ 193 ff. AO durch-
zuführen. 

(3) Der Steuerschuldner ist verpflichtet, bei der Überprüfung und der Außenprüfung dem 
von der Gemeinde Bohmte Beauftragten unentgeltlichen Zutritt zu den Veranstaltungs- 
und Geschäftsräumen zu gestatten, alle für die Besteuerung bedeutsamen Auskünfte 
zu erteilen, sowie Räumlichkeiten, Zählwerkausdrucke und Geschäftsunterlagen, die 
für die Besteuerung von Bedeutung sind, zugänglich zu machen.  

 
§ 136 

Datenverarbeitung 
 
(1) Zur Ermittlung der Steuerpflichtigen und zur Festsetzung der Vergnügungssteuer im 

Rahmen dieser Satzung ist die Erhebung folgender personenbezogener Daten zuläs-
sig: 

a. Name, Vorname, Geburtsdatum, Geburtsname 
b. Anschrift 
c. Bankverbindung. 

(2) Die Erhebung erfolgt durch Mitteilung bzw. Übermittlung von Ordnungsbehörden, Po-
lizeien der Länder und des Bundes, Staatsanwaltschaften, der Bundeszollverwaltung, 
Meldebehörden, Gewerbemeldestellen, Sozialversicherungsträgern, dem Bundes-
zentralregister, Finanzämtern, dem Gewerbezentralregister, anderen Behörden sowie 
eigenen Angaben.  



(3) Die Daten dürfen von der datenverarbeitenden Stelle nur zum Zwecke der Steuererhe-
bung nach dieser Satzung weiterverarbeitet werden.  

 
§ 147 

Ordnungswidrigkeiten 
 

(1) Ordnungswidrig im Sinne von § 18 Abs. 2 Nr. 2 NKAG handelt wer 
a. entgegen § 710 die Steuererklärung nicht oder nicht innerhalb der dort be-

stimmten Frist abgibt und 
b. entgegen § 103 den Anzeige- und Aufbewahrungspflichten nicht nachkommt. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 10.000 € geahndet werden. 
 
 

§ 185 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am 01. Juli 2019 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung vom 21. Oktober 
1985 in der zuletzt geltenden Fassung außer Kraft. 
 
 
Bohmte, 29. März 2019 
 
 
 
 
Gemeinde Bohmte 
Der Bürgermeister 
Klaus Goedejohann 


